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Lähden im Februar 2018 

Einladung 
 

zur ordentlichen Generalversammlung des  

SV Schwarz-Gelb Lähden e.V. von 1946 
 

Am Freitag den 02.03.2018  um 20.00 Uhr findet im Vereinslokal Voges die 

diesjährige Generalversammlung statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vors. 

2. Verlesen und Genehmigung des Protokolls vom 3. März 2017 

3. Berichte der Spartenleiter 

4. Bericht des Vorstandes 

5. Bericht der Kassenprüfer 

6. Bericht des Kassenwartes 

7. Aussprache über die Berichte 

8. Entlastung des Vorstandes 

9. Satzungsänderung wie auf der Rückseite der Einladung aufgeführt 

10. Neuwahlen gem. Satzung 

Neuwahl  2. Vorsitzender 

Neuwahl  Geschäftsführer 

Neuwahl  Jugendwart 

Neuwahl  Fußballobmann 

Neuwahl  Beisitzer  

Neuwahl  Kassenprüfer 

11. Anträge: Müssen bis zum 25.02.2018 beim 1. Vors. schriftl. vorliegen. 

(es besteht auch die Möglichkeit eine Email zusenden an: vorstand@sv-laehden.de ) 

12. Verschiedenes / Diskussion 

13. Schlusswort 

 

 

Eingeladen sind alle Vereinsmitglieder ab 16 Jahre (stimmberechtigt) Handballer, Fußballer, 

interessierte Lähdener, auch wenn Sie kein Vereinsmitglied sind. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

SV Schwarz-Gelb Lähden e.V. 

 

Der Vorstand 
Christof Middendorf 1. Vorsitzender 

 

An alle interessierten Lähdener, 

Vereinsmitglieder und Aktive 
 

mailto:vorstand@sv-laehden.de


 

Rot = Neu!!! 
 

Auszug aus:                                   Satzung des Vereins 

SV Schwarz-Gelb Lähden von 1946 

in 49774 Lähden 

in der Fassung vom  02.03.2018 06. 03. 2015 
 

§ 12 Organe des Vereins 

 

1. Organe des Vereins sind: 

a) Die Jahreshauptversammlung bzw. Generalversammlung. 

b) Der Vorstand. 

c) Der erweiterte Vorstand Die Fachausschüsse. 

Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Der Vorstand kann aber bei Bedarf eine 

Vergütung nach Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne des 

§ 3 Nr. 26a EStG beschließen.  

 

§ 16 Vereinsvorstand. 

 

1. Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 

a) Dem 1. Vorsitzenden. 

b) Dem 2.  und 3. Vorsitzenden. Zwei Stellvertreter, 

c) Dem Kassenwart. 

d) Dem Geschäftsführer. 

e) Dem Jugendwart. 

f) Dem Fußballobmann. 

g) Dem Handballobmann. 

2. Zum erweiterten Vorstand gehören: 

a) Der Vorstand.  

b) Bis zu drei Beisitzer. 

 

Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Generalversammlung auf die Dauer von 2  

Jahren gewählt. Der zur Zeit gültige Wahlmodus beinhaltet, dass bei jeder Generalversammlung die      

Hälfte des aktuellen Vorstandes zur Wahl steht und zwar in der folgenden 

Zusammensetzung: 

1. Vorsitzender     3. Vorsitzender 2. Stellvertreter    Kassenwart   Handballobmann (2 Beisitzer) 

2. Vorsitzender     Geschäftsführer        Jugendwart    Fußballobmann   (1 Beisitzer) 

Die Beisitzer werden auf die Dauer von 1 Jahr gewählt. 

 

Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus  

dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden und dem 3. Vorsitzenden. und den beiden Stellvertretern. 

Der 1. Vorsitzende ist zur alleinigen Vertretung, der 2. und 3. Vorsitzende  die beiden Stellvertreter sind 

gemeinsam  zur Vertretung des Vereins berechtigt. 

 

§ 17  Pflichten und Rechte des Vorstandes 

 

1. Aufgaben des Gesamtvorstandes 

Der Vorstand ... 

2. Aufgaben der einzelnen Organmitglieder 

a) Der 1. Vorsitzende … 

b) Der 2. und 3. Vorsitzende vertritt Die beiden stellvertretenden Vorsitzenden vertreten                        

den 1. Vorsitzenden im Verhinderungsfall in allen unter Punkt a) bezeichneten Angelegenheiten. 

c) Der Kassenwart … 

d) Der Geschäftsführer … 

e)  Der Jugendwart … 

f)  Der Fußballobmann koordiniert den Spielbetrieb und alle fußballspezifischen Anforderungen 

 im  Herren- und Damenbereich in Zusammenarbeit mit Übungsleiter und Betreuer.       

g)  Der Handballobmann koordiniert den Spielbetrieb und alle handballspezifischen Anforderungen im 

gesamten Handballbereich in Zusammenarbeit mit Übungsleiter und Betreuer. 


